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Voraussetzung für eine erfolgreiche S. ist die 
sachgemäße Sicherung der Spuren, die Beschaf
fung entsprechenden Vergleichsmaterials, die 
Beobachtung der Vorschriften für die Verpackung 
und Übersendung des Untersuchungsmaterials sowie 
die richtige Formulierung der Fragestellungen an 
den Sachverständigen.

Sachstandsbericht
—► Operativer Vorgang

Sachverhalt, operativer
Sammelbezeichnung für
1. Angaben über Tatsachen, deren Existenz als 
operativ bedeutsam bewertet wird und zu denen 
politisch-operative Maßnahmen erforderlich sind, 
um weitere Details, Zusammenhänge, Ursachen, Be
dingungen oder Hintergründe festzustellen bzw. 
um Schäden rechtzeitig zu verhindern, begünsti
gende Bedingungen für Straftaten auszuräumen usw. 
S. können z. B. sein, Feststellungen über
- Handlungen, die Begehungsweisen feindlicher 

Tätigkeit gleichen,
- Verbindungen und Kontakte von Personen in das 

Operationsgebiet,
- feindlich-negative oder andere gegen die sozia

listische Entwicklung gerichtete Einstellungen,
- negative Persönlichkeitsmerkmale (z. B. 

Karrierismus oder Geldgier),
- Ereignisse/Vorkommnisse.
In der Regel sind S. entsprechend den dienstli
chen Bestimmungen und Weisungen in den Speichern 
des MfS zu erfassen.
2. objektive, wertungsfreie Darstellung von in 
der politisch-operativen Arbeit bekannt geworde
nen Tatsachen, die das derzeit bekannte Wissen 
über operativ bedeutsame Ereignisse/Geschehnisse 
vollständig oder teilweise widerspiegelt. Das kön
nen z. B. Ergebnisse der Vorkommnisuntersuchung, 
der Sicherheitsüberprüfung, der Bearbeitung von 
Operativen Personenkontrollen oder Operativen 
Vorgängen, der Bearbeitung von Ermittlungsver
fahren sowie anderer operativer Prozesse sein.

Sachverständigengutachten
Fixierung der Ergebnisse einer von einem — 
Sachverständigen oder einer Sachverständigenkom
mission im Aufträge eines staatlichen Strafver- 
folgungsorganes durchgeführten —► Expertise.
Das S. enthält auf den erteilten Auftrag bezogene 
Erfahrungssätze eines spezifischen Wissensgebie
tes bzw. Schlußfolgerungen aus dem mit Hilfe


